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Der Verfassungsschutz darf einen freien Journalisten, den er als linksextrem eingestuft hatte,
nicht mehr observieren. Verdächtig machte ihn auch ein Aufruf zum Ostermarsch.

BERLIN taz | Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfVS) darf den Journalisten Friedrich
Burschel nicht mehr observieren lassen. Es kassierte in dieser Woche nun die zweite juristis-
che Niederlage gegen den von ihnen als linksextrem eingestuften Burschel.

Ein Negativvotum des Verfassungsschutzes hatte 2007 dazu geführt, dass Burschel die schon
gewährte Akkreditierung zum G-8-Gipfel in Heiligendamm wieder entzogen wurde. Schon
im Frühjahr 2009 hatte das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass das BfVS
rechtswidrig gehandelt hatte. Dieselbe Kammer empfahl jetzt dem Amt, sämtliche über
Burschel gesammelten Daten zu löschen und seine Beobachtung einzustellen. Dieses nahm
den Vorschlag an.

Gegenüber der taz äußerte sich Burschel erleichtert über den juristischen Erfolg. "Für mich
hat das Urteil zur Folge, dass ich mich nicht mehr einem Hintergrundverdacht ausgesetzt
sehe, der mein berufliches Leben enorm eingeschränkt hat. Zweimal habe ich auf indirektem
Wege einen Job durch diesen Stempel "linksextrem" eingebüßt, erklärte der Publizist.

Die Aufmerksamkeit der Verfassungsschützer erregte Burschel mit einem Artikel, in dem er
sich kritisch mit der Kronzeugenregelung im Verfahren um die Revolutionären Zellen au-
seinandersetzte. In Burschels Akte waren neben Artikeln zu antifaschistischen und antirassis-
tischen Themen aus verschiedenen Zeitschriften auch zahlreiche Demonstrationsanmeldun-
gen aufgelistet, beispielsweise zu einem Ostermarsch in Weimar und einer
Antifademonstration in Gera.

"Die Stigmatisierung des Klägers zum gefährlichen ,Linksextremisten' fiel vor Gericht wie
ein Kartenhaus zusammen", kommentierte der Kieler Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, der
Burschel vertreten hatte, den Ausgang der Klage. Damit könne auch für andere Personen, die
von einem amtlichen "Linksextremismus"-Vorwurf betroffen sind, ein Anreiz geschaffen
werden, dagegen juristisch vorzugehen.


